
schaftlich-technischen Zusammenarbeit der Mitgliedslän
der des RGW für den Zeitraum 1976 bis 1980 beschlossen 
wurde.
Den Arbeitsschwerpunkt bildet im Planungszeitraum u. a. 
die Fertigstellung einer rechtlichen Regelung für Verträge 
über Spezialisierung und Kooperation der Produktion, wie 
sie zwischen den Wirtschaftsorganisationen der RGW- 
Länder abgeschlossen werden. Weiterhin wird damit be
gonnen, Fragen der weiteren Annäherung und Vereinheit
lichung von bestimmten nationalen Rechtsvorschriften im 
Bereich der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit zu untersuchen, um günstige Bedingungen 
für die weitere Entwicklung der sozialistischen ökonomi
schen Integration schaffen zu helfen.

•
Die Gesellschaft für Seerecht der DDR hielt am 25. No
vember 1976 in Rostock ihre Jahreshauptversammlung ab, 
in der sie, ausgehend von den Beschlüssen des IX. Partei
tages der SED, ihre spezifischen Aufgaben zur Unterstüt
zung der Seeverkehrs- und Außenwirtschaftspolitik der 
DDR festlegte.
In seinem Rechenschaftsbericht verwies der Präsident der 
Gesellschaft, Dozent Dr. R. Richter (Wilhelm-Pieck-Univer- 
sität Rostock), auf das Erfordernis der effektiven Anwen
dung von internationalen und nationalen Rechtsvorschrif
ten in den Betrieben des Seeverkehrs und des Außenhan
dels. Bei der Verwirklichung dieser Zielstellung sei die 
analytische Tätigkeit der verschiedenen Interessengemein
schaften der Gesellschaft von großer Bedeutung. Sie könn
ten durch verstärkte Rechtspropaganda, durch die Organi
sierung juristischer Erfahrungsaustausche sowie durch die

Ausarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen zur 
Rechtsanwendung, zur Vorbereitung der Gesetzgebung der 
DDR und zu internationalen seerechtlichen Problemen ak
tiv auf die Erfüllung der Anforderungen der Praxis Ein
fluß nehmen. Dabei seien die freundschaftliche Zusammen
arbeit und der ständige Erfahrungsaustausch mit Vertre
tern der Seerechtswissenschaft und der Seeverkehrsbetriebe 
der UdSSR und der anderen sozialistischen Staaten eine 
wertvolle Hilfe.
Der Einfluß des veränderten internationalen Kräftever
hältnisses auf die Welthandelsflotte und die daraus resul
tierenden neuen politischen und ökonomischen Aspekte in 
ihrer Entwicklung standen im Mittelpunkt der Ausfüh
rungen von Prof. Dr. Jenssen (Ingenieurhochschule für See
fahrt, Warnemünde/Wustrow).
In einem instruktiven Beitrag zur Ersetzung des Brüsseler 
Übereinkommens zur Vereinheitlichung von Regelungen 
über Konnossemente (Haager Regeln) nahm Dr. D. Richter- 
Hannes (Institut für ausländisches Recht und Rechtsver
gleichung an der Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft der DDR) aus der Sicht der nationalen rechtlichen 
Regelung der DDR zu dem von der UN-Kommission für 
internationales Handelsrecht (UNCITRAL) ausgearbeiteten 
Konventionsentwurf über den Seetransport von Gütern 
Stellung.
Fregattenkapitän Möckel informierte über den gegenwär
tigen Stand der Beratungen der III. UNO-Seerechtskonfe- 
renz, und Dr. Simonn (Kombinat für Seeverkehr und 
Hafenwirtschaft) erläuterte die wichtigsten Bestimmungen 
der revidierten Konvention über die Beschränkung 
der Reederhaftung.

Rechtsprechung

Strafrecht

8 193 Abs. 1 und 2 StGB; §§ 8, 18 ASchVO.
1. Der konkrete Umfang der Verantwortung eines Leiters 
oder leitenden Mitarbeiters für die Durchsetzung des Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzes leitet sich vom Umfang und 
von der Art seiner jeweiligen Arbeitsaufgaben ab.
2. Ein Leiter oder leitender Mitarbeiter hat in bezug auf 
Werktätige anderer Betriebsteile und Betriebe, die sich 
vorübergehend in seinem Verantwortungsbereich aufhal
ten, zu gewäbrleisten, daß von dem Arbeitsprozeß, für den 
er verantwortlich ist, auch für diese Werktätigen keine Ge
fahren ausgeben.
Er ist dagegen nicht Arbeitsschutzverantwortlicher für die 
mitunter recht zahlreichen und häufig wechselnden Ar
beitsprozesse, die von diesen Werktätigen in seinem Be
reich ausgeführt werden, wenn ihm die betreffenden 
Werktätigen nicht auf Grund betrieblicher oder gesetz
licher Festlegungen unterstellt worden sind und er das 
Weisungs- und Kontrollrecht für die Ausführung ihrer Ar
beiten erhalten hat.
OG, Urteil vom 28. September 1976 - 2b OSK 26/76.

Der Angeklagte ist im VEB (K) Baureparaturen A. als 
Maurer-Brigadier tätig. Seit dem Herbst des Jahres 1975 
arbeitete er mit seiner Brigade auf der Baustelle „Altes 
Krankenhaus“. Ende Oktober 1975 mußten Verschalungen 
in einem Fahrstuhlschacht ausgeführt werden, bei denen 
ein spezielles Gerüst zu errichten war. Auf Anforderung 
des Angeklagten kam am 23. Oktober 1975 der Zimmer
mann H. auf die Baustelle, um auf Anweisung seines Mei
sters die Verschalungsarbeiten durchzuführen. Nachdem H. 
vom Angeklagten die erforderlichen Maße erhalten hatte, 
schnitt er die benötigten Bohlen zu und kam am folgenden 
Tag mit diesen erneut zur Baustelle. Obwohl sich heraus
stellte, daß er die Bohlen ca. 30 cm zu kurz geschnitten 
hatte, nahm er die Arbeiten auf einer an der Innenseite 
des Fahrstuhlschachts gelegenen Standfläche in 10 m Höhe

auf. Er legte entgegen der Anweisung seines Meisters den 
Sicherheitsgurt nicht an und trug auch keinen Schutzhelm. 
Er nahm zunächst die Rüsttafeln von den im Mauerwerk 
gelagerten Rundhölzern ab, um die zu kurz geratenen Boh
len zu befestigen, und reichte sie dem Angeklagten, der 
sich etwa 2,40 m über der Standfläche von H. befand. Ge
gen 10.15 Uhr stürzte H. von der nunmehr mit Bohlen 
abgedeckten Standfläche in den Fahrstuhlschacht ab. Dabei 
zog er sich schwere Verletzungen zu, denen er nach drei 
Tagen erlag.
Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisgericht 
den Angeklagten wegen Verletzung der Bestimmungen des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes (Vergehen gemäß § 193 
Abs. 1 und 2 StGB) auf Bewährung.
Gegen diese Entscheidung richtet sich der zugunsten des 
Angeklagten gestellte Kassationsantrag des Generalstaats
anwalts der DDR, mit dem Verletzung des Gesetzes durch 
fehlerhafte Anwendung des § 193 StGB gerügt wird. Der 
Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Der vom Kreisgericht festgestellte Sachverhalt wird vom 
Kassationsantrag nicht angegriffen. Von ihm war daher 
auszugehen.
Dem Kreisgericht ist insoweit zuzustimmen, als es aus
führt, daß der Angeklagte gemäß §§ 8 und 18 ASchVO Ver
antwortlicher für die Durchsetzung und Durchführung des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes war. Er hatte in seinem 
Verantwortungsbereich die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß alle Werktätigen die Bestimmungen des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes einhalten können und daß 
von dem Produktionsprozeß keine Gefahren für Leben und 
Gesundheit ausgehen bzw., wenn dies auf Grund der gege
benen Möglichkeiten noch nicht erreicht werden konnte, 
die Gefahren auf das niedrigst mögliche Maß gebracht 
werden.
Das Kreisgericht hat jedoch wichtige Prinzipien der Ver
antwortung für die Durchsetzung und Durchführung des
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